
                                                                    
Infos zu den Krankmeldungen: 

Wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie es bitte auf einem der folgenden Wege krank: 

- dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin per E-Mail oder 

- der Schule per E-Mail: 130904@schule.nrw.de oder Anruf  

Horstmar: 02306/98125700         Niederaden bis 7.55 Uhr: 02306/98125740 

- Sie sagen einem Kind aus der Klasse Bescheid, welches den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin informiert. 

Geben Sie Ihrem Kind eine Entschuldigung mit, wenn es wieder zur Schule kommt. Ein Attest benötigen wir in der 

Regel nicht. Ausnahmen werden mit den Erziehungsberechtigten besprochen. (z.B. häufige Fehlzeiten) 

Bestimmte Krankheiten müssen gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsgesetz der Schule gemeldet werden.            Alle 

Infos dazu finden Sie auf dem Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“.  

Die Schule benötigt von Ihnen eine schriftliche Bestätigung, dass sie das Merkblatt bekommen haben. 

Erklärung:  

Name des Kindes: __________________________________________                        Klasse: _________________ 

Ich habe / Wir haben das Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“ vom 20.04.2023 erhalten. 

 

_________________                            ________________________________________________ 

              Datum                                                    Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
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